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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit den Empfehlungen des Europäischen Parlaments an den Rat, die Kommission und 
den EAD zu den Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen EU-Ukraine
(2011/2132(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen der 
Europäischen Union (EU) und der Ukraine, das am 1. März 1998 in Kraft trat und das 
durch das Assoziierungsabkommen ersetzt werden soll1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur 
Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ENPI)2

und auf das Nationale Richtprogramm 2011–2013 für die Ukraine,

– unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und der Ukraine über 
das Assoziierungsabkommen, einschließlich der Verhandlungen über eine weitreichende 
und umfassende Freihandelszone, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zur Ukraine vom 22. Januar 2007, mit 
denen die Verhandlungsleitlinien angenommen wurden,

– unter Hinweis auf die Mitgliedschaft der Ukraine in der Welthandelsorganisation, die seit 
März 2008 wirksam ist,

– unter Hinweis auf die am 7. Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft 
in Prag abgegebene gemeinsame Erklärung,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der jüngsten Gipfel EU-Ukraine sowie die Tatsache, 
dass die Ukraine auf dem Gipfel EU-Ukraine 2008 in Paris als ein europäisches Land 
anerkannt wurde, das durch eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Werte mit den 
Ländern der Europäischen Union verbunden ist, sowie auf die Schlussfolgerungen des 
Gipfels EU-Ukraine, der am 4. Dezember 2009 in Kiew stattfand,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Ukraine und insbesondere seine 
Entschließungen vom 25. Februar 20103 und vom 25. November 20104,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ zur 
Östlichen Partnerschaft vom 25. Oktober 2010,

– unter Hinweis auf den Aktionsplan EU-Ukraine zur Abschaffung der Visumpflicht, der 
am 22. November 2010 angenommen wurde,

                                               
1 ABl. L 49 vom 19.2.1998, S. 3. 
2 ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 1.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0035.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0444.
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– unter Hinweis auf den Beitritt der Ukraine zum Vertrag über die Energiegemeinschaft am 
1. Februar 2011,

– unter Hinweis auf die Assoziierungsagenda EU-Ukraine, die den Aktionsplan ersetzt und 
im Juni 2009 vom Kooperationsrat EU-Ukraine gebilligt wurde, und auf die Liste der 
Prioritäten der Assoziierungsagenda EU-Ukraine für den Zeitraum 2011-2012,

– in Kenntnis der gemeinsamen Mitteilung mit dem Titel „Eine neue Antwort für eine 
Nachbarschaft im Wandel“ vom 25. Mai 2011 (KOM(2011)0303) und der 
Schlussfolgerungen des Rates zur Europäischen Nachbarschaftspolitik, die am 20. Juni 
2011 vom Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ angenommen wurden,

– in Kenntnis des am 25. Mai 2011 von der Kommission angenommenen 
Fortschrittsberichts zur Ukraine (SEK(2011)0646),

– gestützt auf Artikel 90 Absatz 5 und Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass mit dem künftigen Assoziierungsabkommen mit der Ukraine eine 
neue Generation von Assoziierungsabkommen entsteht und dass es einen bisher 
ungekannten Grad der Integration zwischen der Europäischen Union und einem Drittland 
beinhaltet; in der Erwägung, dass sich die Ukraine mit diesem Abkommen verpflichtet, 
einen Großteil des gemeinschaftlichen Besitzstands umzusetzen; in der Erwägung, dass 
die Verhandlungen mit der Ukraine die am weitesten fortgeschrittenen Verhandlungen in 
der Östlichen Nachbarschaft sind und sie daher als ein Beispiel für die gesamte 
Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) dienen;

B. in der Erwägung, dass die Ukraine ein für die EU strategisch wichtiges Land ist; in der 
Erwägung, dass die Ukraine angesichts ihrer Größe, ihrer Bodenschätze, ihrer 
Bevölkerung und ihrer geografischen Lage eine herausragende Position in Europa 
einnimmt und ein maßgeblicher regionaler Akteur ist, der einen erheblichen Einfluss auf 
Sicherheit, Stabilität und Wohlstand des ganzen Kontinents ausübt;

C. in der Erwägung, dass die Ukraine ein europäischer Staat ist und gemäß Artikel 49 des 
Vertrags über die Europäische Union so wie jeder europäische Staat, der sich auf die 
Grundsätze der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten 
sowie der Rechtsstaatlichkeit stützt, einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft stellen kann; in 
der Erwägung, dass der Abschluss eines Assoziierungsabkommens EU-Ukraine, 
einschließlich einer weitreichenden und umfassenden Freihandelszone, ein wichtiger 
Schritt im Prozess der Integration der Ukraine in Europa sein wird;

D. in der Erwägung, dass sich die EU für eine stabile und demokratische Ukraine ausspricht, 
die die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Menschenrechte und des Schutzes von Minderheiten achtet und die Grundrechte 
garantiert; in der Erwägung, dass die Anstrengungen der Ukraine, für innenpolitische 
Stabilität zu sorgen und die inneren Reformen zu intensivieren, die weitere Entwicklung 
der Ukraine im Prozess der Integration in Europa beschleunigen und erleichtern; 
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E. in der Erwägung, dass die führenden Politiker und Amtsträger der Ukraine wiederholt ihr 
Bekenntnis zur Integration in Europa und ihr langfristiges Ziel bestätigt haben, die 
Ukraine in die Lage zu versetzen, Mitglied der Europäischen Union zu werden;   in der 
Erwägung, dass alle politischen Handlungsträger in der Ukraine weiterhin dieses Ziel 
verfolgen; in der Erwägung, dass die zunehmende Zusammenarbeit zwischen der Ukraine 
und den Mitgliedern des Europäischen Parlaments sowie zwischen der Ukraine und den 
Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten ein begrüßenswertes Beispiel für die 
Zusammenarbeit verschiedener politischer Kräfte mit dem Ziel darstellt, die Integration 
der Ukraine in die EU voranzutreiben; 

F. in der Erwägung, dass sich die Fortschritte der Ukraine auf dem Weg zu ihrer Integration 
in Europa auf eine Politik der systematischen und unumkehrbaren Reformen in einigen 
wichtigen institutionellen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen stützen müssen; in der
Erwägung, dass wichtige Reformen bereits durchgeführt wurden oder werden; in der 
Erwägung, dass der durch das Assoziierungsabkommen geschaffene Rahmen ein 
entscheidendes Modernisierungsinstrument für die Ukraine und einen Fahrplan zur 
Lenkung der innenpolitischen Reformen darstellen wird;

G. in der Erwägung, dass das Assoziierungsabkommen sich positiv auf das Geschäftsklima in 
der Ukraine auswirken wird, weil es gemeinsame Regeln und Standards für die 
Wirtschaftsakteure der EU und der Ukraine schafft und daher die Vorhersehbarkeit für 
Investitionen in der Ukraine erhöht; in der Erwägung, dass diese positiven Auswirkungen 
durch eine vollständige und wirksame Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
von Korruption weiter verstärkt werden;

H. in der Erwägung, dass die Russische Föderation übermäßigen Druck auf die Ukraine 
dahingehend ausübt, keine weitreichende und umfassende Freihandelszone mit der 
Europäischen Union zu errichten, sondern statt dessen einer Zollunion mit Russland, 
Belarus und Kasachstan beizutreten, bei denen es sich um Länder handelt, die der WTO 
nicht angehören und die nach wie vor einen wichtigen Exportmarkt für ukrainische 
Erzeugnisse bilden; in der Erwägung, dass die weitreichende und umfassende 
Freihandelszone ein Modernisierungsinstrument darstellt und ihre Errichtung der Ukraine 
finanzielle Vorteile bietet, die sich mit der Zeit zunehmend konkretisieren werden;

I. in der Erwägung, dass die Ukraine vor kurzem den 20. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit 
beging; in der Erwägung, dass eine neue Generation gebildeter ukrainischer 
Staatsangehöriger herangewachsen ist, die die Sowjetära nicht erlebt hat und die starke 
pro-europäische Ziele verfolgt und für die Modernisierung der Ukraine und ihre 
Integration in die Europäische Union sorgen wird; 

1. richtet im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen folgende Empfehlungen an den Rat, die Kommission und den 
EAD:

(a) alle erforderlichen Fortschritte zu erreichen, um einen raschen Abschluss eines 
Assoziierungsabkommens EU-Ukraine bis spätestens Ende 2011 zu erzielen; 

(b) sich für die Unterzeichnung des Abkommens durch den Rat während des ersten 
Halbjahres 2012 einzusetzen und dem Europäischen Parlament und den nationalen 
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Parlamenten alle Dokumente betreffend den Ratifizierungsprozess spätestens Ende 
2012 zur Verfügung zu stellen;

(c) der Ukraine während des Prozesses der Umsetzung des Abkommens ausreichende 
finanzielle, technische und rechtliche Unterstützung zukommen zu lassen und ihre 
Verwaltungskapazitäten durch Erhöhung aller Formen der verfügbaren Hilfe in diesem 
Bereich zu stärken und zu diesem Zweck das umfassende Programm für den Aufbau 
von Institutionen besser zu nutzen und die Einrichtung einer Hochrangigen 
Beratergruppe der EU für die Ukraine in Erwägung zu ziehen, um das Land in seinen 
Bemühungen um Angleichung an die Rechtsvorschriften der EU zu unterstützen;

(d) ein gemeinsames Austauschprogramm für Beamte aufzulegen, um die Umsetzung des 
Assoziierungsabkommens und insbesondere der weitreichenden und umfassenden 
Freihandelszone zu erleichtern;

(e) die ukrainischen Staatsorgane dabei zu unterstützen, das ukrainische Volk über das 
Assoziierungsabkommen zu informieren, um dessen Unterstützung für die 
Reformagenda zu gewinnen;

(f) in der Ukraine so bald wie möglich ein EU-Informationsbüro einzurichten, welches 
sowohl die ukrainische Öffentlichkeit für die Arbeitsweise der Europäischen Union 
und ihre Politik und Werte sensibilisiert als auch eine größere Beteiligung an EU-
Programmen fördert;

Institutionelle Aspekte / politischer Dialog

(g) den bestehenden Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Ukraine 
im Bereich des Schutzes der Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu stärken;  

(h) klare Benchmarks für die Umsetzung des Assoziierungsabkommens aufzunehmen und 
Überwachungsmechanismen vorzusehen, einschließlich der Übermittlung 
regelmäßiger Berichte an das Europäische Parlament; zu gewährleisten, dass der 
Streitbeilegungsmechanismus des Abkommens bei Verletzungen der Grundfreiheiten 
oder der Rechtsstaatlichkeit, die auf der Grundlage dieser klaren Benchmarks bewertet 
werden, genutzt wird;

(i) zu betonen, wie wichtig die Ratifizierung des Römischen Statuts des Internationalen 
Strafgerichtshofs durch die Ukraine im Zuge der Verfassungsreform ist;

(j) die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um einen verstärkten Dialog zwischen der 
EU und allen politischen Parteien zu gewährleisten, und den Dialog zwischen den 
Parteien in der Ukraine zu fördern;

Wirtschaftliche und sektorale Zusammenarbeit

(k) die Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen der Ukraine und der EU innerhalb 
des Rahmens des Abkommens zu verstärken; auf den Abschluss weiterer Abkommen 
zwischen der EU und der Ukraine zur Sicherung der Energieversorgung für beide 
Seiten hinzuarbeiten, einschließlich eines zuverlässigen und diversifizierten 
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Transitsystems für Erdöl und Erdgas und eines gemeinsamen Reaktionsmechanismus 
bei Störungen oder Unterbrechungen der Erdöl- und Erdgaslieferungen der Russischen 
Föderation;

(l) die Zusammenarbeit im Bereich Jugend- und Studentenaustausch sowie die 
Entwicklung von Stipendienprogrammen zu verstärken, mit deren Hilfe die Ukrainer 
die Möglichkeit haben, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 
kennenzulernen;

(m)die Ukraine bei ihren Bemühungen, Rechtsvorschriften im Umweltbereich auf der 
Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzstands im Einklang mit multilateralen 
Umweltübereinkommen umzusetzen, mit der erforderlichen Hilfe zu unterstützen; 

(n) spezifische Instrumente zu entwickeln, um die ukrainische Zivilgesellschaft dabei zu 
unterstützen, sich mit dem Dialog zwischen den Sozialpartnern in der EU vertraut zu 
machen, damit die Zivilgesellschaft weiter in die politischen Entscheidungsprozesse in 
der Ukraine integriert wird;

Recht, Freiheit und Sicherheit

(o) konkrete Fristen für die Einführung der Visumfreiheit zwischen der Ukraine und der 
Europäischen Union festzulegen, anstatt an einer langfristigen Perspektive 
festzuhalten, vorausgesetzt, dass die Ukraine die erforderlichen technischen Kriterien 
erfüllt, die im Aktionsplan zur Abschaffung der Visumpflicht niedergelegt sind; das 
Zwischenziel, die bestehenden Visumgebühren abzuschaffen, festzulegen, und 
während der Fußballeuropameisterschaft besondere Maßnahmen zu ergreifen, um 
diese spezielle Gelegenheit als Testphase für die Visumfreiheit zu nutzen; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung mit den Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments dem Rat, der Kommission, dem EAD und zur Information den 
ukrainischen Staatsorganen zu übermitteln.


